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Anmerkung: 
 
Das Bundesverwaltungsgericht ist 
eine Formalinstanz. Dessen Auf-
gabe beschränkt sich darauf, die 
rechtliche Würdigung durch die 
Vorinstanzen zu überprüfen. 
Neue Erkenntnisse zur Schad-
stoffbelastung können deshalb 
nicht abschließend berücksichtigt 
werden. Oft führt diese prozes-
suale Einengung dazu, dass das 
Verfahren unter Auflagen zu-
rücküberwiesen wird. 
 
Unübersehbar ist das Gericht „not 
amused“ über die Fehlleistungen 
der Landesregierung. Ungewöhn-
lich offene Kritik übte das Geicht 
auch an der Tatsache, dass im 
Raumordungsverfahren die wirt-
schaftlichen Interessen über die 
Menschen gestellt wurden. 
 
Die Karten stehen gar nicht 
schlecht für die Menschen der 
Region. Fraport hat zu hoch ge-
pokert. Zumindest ein Teilerfolg 
scheint sich abzuzeichnen. 
 
Hartmut Rencker 


